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Amtliche Bekanntmachungen  

Vierte Änderung der Satzung der Apothekerversorgung Berlin 

Vom 2. November 2015 

 

Die Vertreterversammlung der Apothekerversorgung Berlin hat auf Grund von § 4b Absatz 5 Satz 6 des 

Berliner Kammergesetzes in der Fassung vom 4. September 1978 (GVBl. S. 1937, ber. S. 1980), das zu-

letzt durch Gesetz vom 27. März 2013 (GVBl. S. 70) geändert worden ist, in ihrer Sitzung am 2. November 

2015 folgende Vierte Änderung der Satzung der Apothekerversorgung Berlin vom 12. Juni 2008 (ABl. S. 

1829, ber. S. 2781), die zuletzt durch die Dritte Änderung der Satzung der Apothekerversorgung Berlin vom 

30. April 2014 (ABl. S. 1396) geändert worden ist, beschlossen: 

 

Artikel I 

Die Satzung der Apothekerversorgung Berlin vom 12. Juni 2008 (ABl. S. 1829, ber. S. 2781), die zuletzt 

durch die Dritte Änderung der Satzung der Apothekerversorgung Berlin vom 30. April 2014 (ABl. S. 1396) 

geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 16 Absatz 4 werden folgende Sätze angefügt: 

„Vorgezogene Altersrente kann auf schriftlichen Antrag auch als Teilrente in Höhe von 30 Prozent, 

50 Prozent oder 70 Prozent gewährt werden. Der Jahresbetrag einer Teilrente errechnet sich aus 

der bis zum Renteneinweisungszeitpunkt entrichteten Versorgungsabgabe sowie entsprechend 

Absatz 6 Satz 1, 2 und 4 bis 6 und Absatz 8. Für jeden Monat der Inanspruchnahme der Teilrente 

vor Erreichen der Regelaltersgrenze gemäß Absatz 2 beträgt der Abschlag 0,35 Prozent-Punkte 

der Teilrente. Ein weiterer Rentenantrag ist nur bis zur Altersrente in voller Höhe möglich, die auch 

gemäß Satz 1 bis 4 vorgezogen werden kann.“ 

2. § 21 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 6 werden die Wörter „nach versicherungsmathematischen Grundsätzen“ durch die Wör-

ter „um einen Zuschlag gemäß nachfolgender Tabelle, wobei sich die Höhe des Zuschlags nach 

dem vollendeten Lebensjahr des ausgleichsberechtigten Ehegatten zum Ende der Ehezeit be-

stimmt.“ ersetzt. 

b) Folgende Tabelle wird angefügt: 

Alter Zuschlag Alter Zuschlag 

bis 25 19,9% 52 16,0% 

26 19,8% 53 15,6% 

27 19,7% 54 15,3% 

28 19,7% 55 15,0% 

29 19,6% 56 14,6% 

30 19,6% 57 14,3% 

31 19,5% 58 13,9% 

32 19,5% 59 13,6% 
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Alter Zuschlag Alter Zuschlag 

33 19,4% 60 13,3% 

34 19,3% 61 13,0% 

35 19,2% 62 12,8% 

36 19,1% 63 12,6% 

37 19,0% 64 12,3% 

38 18,9% 65 12,0% 

39 18,8% 66 11,7% 

40 18,6% 67 11,4% 

41 18,5% 68 12,0% 

42 18,3% 69 12,6% 

43 18,1% 70 13,2% 

44 18,0% 71 13,9% 

45 17,8% 72 14,7% 

46 17,5% 73 15,4% 

47 17,3% 74 16,2% 

48 17,1% 75 17,1% 

49 16,8% 76 18,0% 

50 16,5% 77 19,0% 

51 16,3% ab 78 19,9% 

3. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Buchstabe b) wird wie folgt gefasst: 

„einen freiwilligen Dienst im Sinne des § 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d des Ein-

kommensteuergesetzes leistet oder“. 

bb) Buchstabe c) wird aufgehoben. 

cc) Der bisherige Buchstabe d) wird Buchstabe c). 

dd) In Satz 5 werden die Wörter „drei Monaten“ durch die Wörter „vier Kalendermonaten“ er-

setzt. 

b) In Absatz 2 Buchstabe c) werden die Wörter „und die laufende Unterhaltszahlung nach-

gewiesen“ gestrichen. 

4. In § 33 Absatz 3 wird nach dem Wort „Arbeitslosengeld“ ein Komma und das Wort „Krankengeld“ 

eingefügt. 

5. In § 35 Satz 2 wird die Angabe „150“ durch die Angabe „180“ ersetzt. 
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6. Dem § 36 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Veränderung des Rentenbemessungsbetrages sowie jede andere Verbesserung der Versor-

gungsleistungen sind durchzuführen, soweit die Sicherstellung der dauerhaften Erfüllbarkeit der 

Versorgungszusagen dem nicht entgegensteht.“ 

7. Anlage 2 (zu § 16 Absatz 11) erhält die aus dem Anhang zu dieser Satzung ersichtliche Fassung. 

 

Artikel II 

Diese Änderung der Satzung der Apothekerversorgung Berlin tritt am Tag nach der Veröffentlichung im 

Amtsblatt für Berlin in Kraft. 

______________________ 

Nach § 4b Absatz 5 Satz 6 in Verbindung mit § 14 Absatz 1 und § 4b Absatz 15 des Berliner Kammerge-

setzes in der Fassung vom 4. September 1978 (GVBl. S. 1937, ber. S. 1980), das zuletzt durch Gesetz vom 

27. März 2013 (GVBl. S. 70), geändert worden ist, im Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für Wirt-

schaft, Technologie und Forschung genehmigt. 

Berlin, den 19. November 2015 

Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales 

 

Im Auftrag 

Özman 

______________________ 

 

Ausgefertigt: 

 

Berlin, den 23. November 2015 

 

 

Bernd Godglück Dr. Manfred Zindler 

Vorsitzender des stellv. Vorsitzender  

Verwaltungsausschusses des Verwaltungsausschusses 
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Anhang zu Artikel I Nummer 7 

Anlage 2 (zu § 16 Absatz 11) 
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